
	  

	  

Allgemeine Geschäfts Bedingungen: 
 
Verschwiegenheit: 
Als Psychotherapeut unterliege ich prinzipiell der ärztlichen Schweigepflicht.  
Das Vertrauen meiner Klienten in meine Verschwiegenheit ist allerhöchstes Gut, weshalb ich selber keinerlei Daten oder 
Informationen weitergebe. Falls Klienten eine Bestätigung in irgend einer Form benötigen, werde ich diese nur den Klienten 
selber zur eigenhändigen Weitergabe übergeben. Die Pflicht zur Verschwiegenheit endet nie und geht auch über die aktive 
therapeutische Beziehung hinaus. 
 
Anfang und Ende der therapeutischen Beziehung: 
Die therapeutische Beziehung beginnt auf Wunsch der Klienten und ab der ersten Stunde. Die therapeutische Beziehung endet 
auf Wunsch der jeweiligen Klienten oder durch gemeinsamen Beschluss, wobei in jeden Fall ein Abschlussgespräch 
wünschenswert ist. 
 
Absagemodalitäten: 
Es wird angestrebt, die einzelnen therapeutischen Sitzungen jeweils im Wochenrhythmus am selben Tag und zur selben Zeit 
stattfinden zu lassen. Eine Stunde gilt dann als rechtzeitig abgesagt, wenn die Absage mindestens 48 Stunden vor der 
vereinbarten Zeit stattfindet, ansonsten wird die Stunde als abgehalten angesehen und entsprechend in Rechnung gestellt. Im 
Falle von überraschender Erkrankung wird das gemeinsam von Fall zu Fall entschieden. 
 
Bezahlung der Therapie: 
Das Erstgespräch kostet € 50,- 
Eine Therapieeinheit von 50 Minuten kostet vor 17 Uhr € 80,- Euro 
Ab dem 1.5.2013 kostet eine Therapieeinheit nach 17 Uhr 90,- Euro 
Eine Doppeleinheit kostet € 150,- nach 17 Uhr 170,- 
Es gibt prinzipiell 2 Möglichkeiten die Therapieeinheiten zu bezahlen: 
# Sie können jede Einheit im Anschluss bar begleichen, wobei ich den Betrag unmittelbar bestätige und auf Wunsch eine 
zusammenfassende Honorarnote ausstelle 
# Sie können auch Mittels Erlagschein im Voraus eine a conto Zahlung leisten, die wieder erneuert wird sobald die bezahlten 
Einheiten verbraucht sind. 
Meine Dienstleistung ist nach §6 Abs.1 Z 19 UStG befreit von der Umsatzsteuer 
 
Kostenzuschuss Krankenkassen: 
Von den meisten Krankenkassen erhalten Sie eine Refundierung pro Stunde in der Höhe von € 21,80. 
Um diese Refundierung in Anspruch zu nehmen müssen Sie vor der 2ten Therapiestunde eine Bestätigung beim Hausarzt 
ausfüllen lassen, die Sie bei mir blanko im Erstgespräch erhalten. Vor der 10ten Stunde muss von mir ein „Antrag auf 
Kostenzuschuss“ ausgefüllt werden, der unter anderem eine Diagnose enthält die einer „krankheitswertigen Störung“ entspricht. 
Den reichen Sie bitte bei der Krankenkasse ein. Zusammen mit einer von mir ausgestellten Honorarnote werden die dann 
bewilligten Stunden in der genannten Höhe teilweise refundiert. 
 
Allgemeine Informationen und Formulare der WGKK: 
 http://tinyurl.com/cmlhg8t 
Kostenerstattung Psychotherapie der WGKK: http://tinyurl.com/cmzec69 
http://tinyurl.com/cmzec69 
 
Patientenrechte: 
Patientenrechteseite: http://tinyurl.com/ajrz5ug 
Patientenrechtecharta: http://tinyurl.com/awqnndu 
 
Psychotherapiegesetz: 
Details zum Psychotherapiegesetz und zur Psychotherapeutenliste erhalten Sie unter: 
 
ÖBVP: http://www.psychotherapie.at/psychotherapiegesetz 
Psychotherapeutenliste: http://psychotherapie.ehealth.gv.at/ 
Wikipedia zum Psychotherapiegesetz: http://tinyurl.com/cuwn9g3 
	  


